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 Veröffentlicht am 17.02.1993

Index

41/02 Passrecht Fremdenrecht

49/01 Flüchtlinge

Norm

AsylG 1991 §1;

FlKonv Art1 AbschnA Z2;

Rechtssatz

Furcht vor Verfolgung kann nur dann als wohlbegründet angesehen werden, wenn die Verfolgung im gesamten

Staatsgebiet von der Staatsgewalt ausgeht oder zwar nur von einem Teil der Bevölkerung ausgeübt, aber durch die

Behörden oder Regierung gebilligt wird bzw nicht unterbunden werden kann (Hinweis E 30.11.1992, 92/01/0515).
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